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Bebauungsplan V30 in Völlenerkönigsfehn  
Altlaststatus 
Gutachtliche Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Plangebiet des Bebauungsplans V30 in Völlenerkönigsfehn (östlich Papenburger Str. 281) ist 

die Altlastsituation im Rahmen einer Historischen Recherche (HE) und - falls erforderlich - zusätz-

lich durch eine Orientierende Untersuchung (OU) zu erkunden und zu bewerten. Ziel ist es, im 

Plangebiet gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen. 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 86/15 und 86/17 (teilweise) der Flur 18 in der Gemarkung 

Völlen der Gemeinde Westoverledingen. Die gesamte Fläche des Plangebiets wird derzeit als land-

wirtschaftliche Grünlandfläche genutzt. 

Gem. Angaben des Kartenservers1 ist hier die oberflächennahe Geologie im Bereich der Geest 

durch pleistozäne Decksande, die von mehrere 10er-Meter mächtigen Lauenburger Schichten 

(feinsandiger Ton mit eingeschalteten Sandlagen) unterlagert werden, geprägt. Oberhalb der 

Sande haben sich im Holozän ausgedehnte Hochmoorflächen gebildet. Die Moorflächen wurden 

im Zuge der Besiedlung kultiviert. Die Böden sind hier als Tiefumbruchflächen aus Hochmoor an-

zusprechen.  

Um Hinweise auf frühere Nutzungen zu bekommen, die einen Altlastverdacht begründen könn-

ten, wurde versucht, Zeitzeugen aufzufinden, das allerdings im Rahmen der vorliegenden Recher-

che nicht gelungen ist. Die Untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Leer hat auf die garten-

bauliche Nutzung des westlichen Teils des Flurstücks 86/17 hingewiesen. 

 
1 Landesamt für Bergbau Energie und Geologie (LBEG): NIBIS-Kartenserver, http://nibis.lbeg.de/cardomap3 
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Anhand ausgewerteter Karten (Deutsche Grundkarte 1 : 5.000) und Luftbilder (Google Earth® 

Luftbildaufnahmen seit 1985) lag für das Flurstück 86/17 bereits seit langem eine geteilte Nut-

zung vor. Der westliche Bereich (etwa 1/3 des gesamten Flurstücks) wurde demnach gärtnerisch 

genutzt, der östliche Bereich als landwirtschaftliches Grünland. Die Nutzungsgrenze entspricht 

der westlichen Plangebietsgrenze. 

Im Rahmen eines Ortstermins und Inaugenscheinnahme wurde nach Hinweisen gesucht, die 

möglicherweise auf Bodenveränderungen, die durch Auffüllungen, Abgrabungen oder andere 

nicht landwirtschaftliche Nutzungen schließen lassen. Derartige Hinweise konnten nicht abgelei-

tet werden. Die Nutzungsgrenze Gärtnerei/landwirtschaftliches Grünland zeigt sich im Gelände 

durch einen bestehenden Zaun und eine ältere Fichtenanpflanzung (s. Abbildung). Eine gärtneri-

sche Nutzung findet augenscheinlich schon seit mehreren Jahren nicht mehr statt. Der Grund-

stücksbereich liegt brach. Das Grünland auf dem östlichen Bereich des Flurstücks 86/17 wird ak-

tuell landwirtschaftlich genutzt, der Grasbestand auf dem südlichen Flurstück 86/15 weist auf ei-

nen wenig bewirtschafteten Zustand hin. 

 

Abbildung 1: Blick auf das Flurstück 86/17, Blickrichtung Nord. Der Fichtenbestand grenzt den 
ehemals gärtnerisch genutzten Teil des Flurstücks vom landwirtschaftlichen Teil ab. 
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Insgesamt kann ein Altlastverdacht im Sinne des BBodSchG2 nicht abgeleitet werden. Weitere Un-

tersuchungen im Rahmen einer Orientierenden Altlastuntersuchung wird aus bodenschutzfachli-

cher Sicht nicht für erforderlich gehalten. Hinsichtlich der Schadstoffsituation im Boden können 

hier gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse vorausgesetzt werden. 

 

Für Rückfragen und weitere Erläuterungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
(Dr. Christoph Erpenbeck) 

BÜRO FÜR BODEN- UND GRUNDWASSERSCHUTZ 

 
2 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten vom 
17.03.1998 (BGBl. I S. 502) 


